
Kindertagespflegevertrag 
 
Vertrag für Kindertagespflege wird abgeschlossen zwischen den 
Tagespflegepersonen: 
 
Name Inessa und Lothar Miethe 
Straße Mercatorstrasse 40 
PLZ, Ort 60316 Frankfurt 
Telefon 069 43058834 
Mobil 0163 6569769 
E Mail lomie@gmx.de 
 
Und der/dem/ den Sorgeberechtigten 
Name  
Straße  
PLZ, Ort  
Telefon  
Tel. dienstlich  
Mobil  
E Mail  
Name des Kindes  
Geboren am  
 
Betreuungszeiten und Vertragslaufzeit 

Der Vertrag beginnt am…     und endet am....... 

 

Die Betreuung findet im Haushalt der Tagespflegepersonen statt.  

Das Kind wird zu folgenden Zeiten betreut: 

 
Montag 
 

Dienstag 
 

Mittwoch 
 

Donnerstag 
 

Freitag 
 

von      
bis      
 
An gesetzlichen Feiertagen findet keine Betreuung statt.  
 
Betreuungsgeld 

Das monatliche Betreuungsgeld beträgt __________ € 

 



Das Betreuungsgeld ist von den Sorgeberechtigten jeweils zum 1. des 
Monats im Voraus an die Tagespflegepersonen zu zahlen.  

Im Betreuungsgeld ist enthalten: 

� Erzieherische Leistungen 

� Alle Mahlzeiten (Normalkost) 

Überweisung / Dauerauftrag auf das Konto Frankfurter Sparkasse von 
1822, BLZ 500 50201, Kto 852020. 

Die erste Rechnung ist innerhalb von 7 Kalendertagen nach 
Vertragsabschluß zu überweisen.  

Kontoinhaber: Lothar Miethe 

Urlaub 

� Die Tagespflegeperson und die Sorgeberechtigten versuchen ihre 
Urlaubspläne aufeinander abzustimmen und langfristig zu planen.   

� Für die Urlaubszeiten des Kindes oder der Tagespflegepersonen 
werden bezahlte betreuungsfreie Tage pro Jahr festgelegt. Die 
Anzahl der betreuungsfreien Tage entsprechen den vertraglich 
vereinbarten monatlichen Betreuungsstunden im Verhältnis 2:1. 
Beispiel: Für eine Vollzeitbetreuung (40 Std./Woche) werden 20 
betreuungsfreie Tage pro Jahr festgelegt).  

� Bei Urlaub werden die betreuungsfreien Tage notiert und bei 
Überschreitung der betreuungsfreien Tage können zusätzliche 
Betreuungstage vereinbart werden. 

Krankheit 

� Bei Krankheit werden die Fehltage als betreuungsfreie Tage notiert. 

� Bei (ansteckenden) Krankheiten in der Familie der 
Tagespflegepersonen oder Sorgeberechtigten muss von Fall zu Fall 
abgeklärt werden ob eine Betreuung stattfinden kann/soll. In diesem 
Fall übernimmt der/die Sorgeberechtigte(r) die Betreuung des Kindes. 

� Tritt während der Betreuungszeit bei dem Tageskind Anzeichen für 
eine Erkrankung mit Ansteckungsrisiko, übernimmt die/der 
Sorgeberechtigte (n) die weitere Betreuung. Bei Unfällen oder 
plötzlich auftretenden Erkrankungen des Pflegekindes ist die 
Tagespflegeperson verpflichtet, eine ärztliche Behandlung (ggf. durch 
einen Notarzt) einzuleiten und die Sorgeberechtigten umgehend zu 



informieren. Die Kopie des Impfausweises bzw. der 
Versicherungskarte sowie sämtliche Angaben des behandelnden 
Arztes und eine Vollmacht für die Behandlung sind bei der 
Tagespflegeperson zu hinterlegen.  

� Andere Arztbesuche, wie Vorsorgetermine, Impfungen etc. werden 
von der/dem Sorgeberechtigten wahrgenommen. 

Welche Nahrungsmittel sollen/dürfen vom Pflegekind nicht gegessen 
werden? 

…………………………………………………………………………………. 
 
Weitere Ve reinbarungen 

� Die Sorgeberechtigten verpflichten sich, das Kind pünktlich bei der 
Pflegeperson abzugeben bzw. abzuholen. Beide Vertragsparteien 
unterliegen der Schweigepflicht gegenüber Dritten bezüglich 
sämtlicher Gespräche und Informationen aus beiden Familien auch 
nach Beendigung des Vertragsverhältnisses.  

� Die Tagespflegepersonen verpflichten sich, immer zum Wohle des 
Kindes zu handeln, und es in Absprache mit den Sorgeberechtigten 
zu erziehen und zu fördern, soweit es ihnen nur möglich ist. 
Ereignisse, welche die Tagespflege auf irgendeine Art und Weise 
beeinflussen können, müssen den Sorgeberechtigten /der 
Tagespflegeperson berichtet werden.  

� Beide Seiten sollten generell in ständigem Austausch über Erziehung 
und wichtige Alltagserlebnisse des Kindes stehen.  

� Das Tageskind kann im PKW bzw. per Fahrrad in einem 
entsprechenden Kindersitz zu Unternehmungen, wie Einkaufen, 
Besuche, Spielplatz, Schwimmen, u.ä. mitgenommen werden. 

� Für Reinigung und Instandsetzung der Bekleidung des Kindes ist 
der/die Sorgeberechtigte zuständig. 

� Der/ die Sorgeberechtigte sorgt für der Jahreszeit entsprechenden 
Kleidung und zusätzlich saubere Kleidung zum Wechseln.  

� Windeln werden von der Sorgeberechtigten mitgebracht. 

� Die Tagespflegepersonen haben keine Haustiere. 

� Im Haushalt der Tagespflegepersonen wird nicht geraucht.  

 



Welche Allergien sind bekannt? 

 
 
Bringen und abholen 
 

� Wir bitten die Bring – und Abholzeiten einzuhalten. Bei Verspätung 
bitten wir um Benachrichtigung bzw. Absprache. Verspätungen bei 
den Bringzeiten berechtigen nicht zur Kürzung der 
Betreuungsgebühren.  

� Die Verantwortung der Tagespflegepersonen für das Kind beginnt ab 
Anwesenheit in der Wohnung der Tagespflegeperson und endet mit 
dem Erscheinen der Sorgeberechtigten.  

� Vertreter: Folgende Personen außer der/dem Sorgeberechtigten 
dürfen das Kind bei den Tageseltern abholen (Bitte beim ersten 
Abholen den Personalausweis mitbringen!): 

 
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 
 
 
Kinderarzt 
 
Name  
Straße  
Ort  
Telefon  
 
 
 
 
 



Versicherungen 

Die Tagespflegeperson ist durch eine Sammelhaftpflichtversicherung 
unfallversichert  

Die Sorgeberechtigten sind haftpflichtversichert bei: 

 

 

Kündigung des Betreuungsverhältnisses 

Die Kündigungsfrist beträgt 2 Monate. Wird eine außerordentliche 
Kündigung gewünscht, sollen die Vertragspartner eine kulante Lösung 
finden. 

 

 

Ort, Datum Unterschrift der Tagespflegepersonen 

 

 

Ort, Datum Unterschrift des Sorgeberechtigten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Vollmacht 
 

Hiermit bevollmächtigen/n ich/wir, 
 
 
Name des/der Sorgeberechtigten 

 
 
wohnhaft in 
 
Als Sorgeberechtigte/r des Kindes  geb. am 
 
 

 

Herrn Lothar Miethe und Frau Inessa Miethe, Mercatorstrasse 40, 60316 Frankfurt 
 

in Notfällen eine ärztliche Behandlung zu veranlassen 
 
 
 
Unterschrift(en) 
 


